
Verhaltenskodex  
Unsere Werte und Prinzipien



mit dem vorliegenden Verhaltenskodex 
 wollen wir ein Compliance-Management- 
System in unserem Unternehmen etablieren 
und fortlaufend pflegen. Damit möchten  
wir unserer Überzeugung Ausdruck geben, 
dass unser Handeln in Einklang mit beste-
henden Normen und moralischethischen 
Werten unseres gesellschaftlichen Lebens 
stehen sollte. Wir glauben, dass die  Achtung 
und Wahrung dieser Werte Grundlage 
 unseres gemeinsamen Erfolges ist und bleiben 
sollte. Ein Compliance-Management- 
System erleichtert uns den Umgang mit 
diesen Grundprinzipien. Mit der Freigabe 
durch die Geschäftsleitung und eine 
 entsprechende Vereinbarung mit unserem 
Betriebsrat ist dieses System für alle 
 Mitarbeiter verpflichtend. Seine Regeln und 
Verfahren werden stetig weiter entwickelt 
und damit den jeweils aktuellen und 
 gesetzlichen Anforderungen angepasst – 
unsere Mitarbeiter haben jederzeit im 
 Intranet Zugang dazu. Mit dem Compliance- 
Management verbindet die Geschäftsführung 
ein klares Statement – integres Handeln  
als tägliche Aufgabe und Verantwortung für 
jeden Mitarbeiter. Unsere Führungskräfte, 
die diese Werte leben und kommunizieren, 
haben nicht nur Vorbildfunktion, sondern 
sind neben dem Compliance-Beauftragten 
gleichzeitig erster Ansprechpartner in allen 
Fragen von Compliance.

Viele Gesetze, Regeln, moralischen  
Werte und interne Anweisungen machen  
es schwer, hier den Überblick zu behalten. 
Auch  komplizierte Formulierungen und 
 deren  Auslegungen können regelhaftes 
 Verhalten behindern. Unser Compliance- 
Management ist ein zuverlässiger Weg-
weiser. Es soll unser Unternehmen und  
alle Mitarbeiter davor schützen, gegen 
 vorhandene Gesetze oder Normen zu 
 verstoßen.

Gerade in unserem Tagesgeschäft 
 besteht gelegentlich die Gefahr, im vermeint-
lichen Interesse unseres Unternehmens  
auf Angebote einzugehen, die moralisch 
oder vielleicht sogar juristisch nicht in 

Ordnung sind. Hierbei gibt uns das 
Compliance-Management im Zusammen-
spiel mit unserem Verhaltenskodex  
einen konkreten Leitfaden an die Hand, mit 
dem wir solche Situationen erkennen 
 können und damit nicht zulassen werden.

Gemeinsam schützen wir so unser Unter-
nehmen vor allen Risiken und Gefahren. 
Das Compliance-Management dient uns  
als Schild, um diesen Schutz ständig zu 
verbessern. Jeder Mitarbeiter unseres 
 Hauses soll sich als Teil dieses Schutz- 
Schildes verstehen. Schäden, die sich aus 
einer nicht konformen Handlung ergeben, 
können existenziell für unser Unternehmen 
sein – und damit vor allem für die eigene und 
die Existenz aller Mitarbeiter und Kollegen. 
Daher wollen wir alle notwendigen Maß-
nahmen ergreifen, um schon im Vorfeld alle 
nichtkonformen Handlungen zu entdecken 
und zu melden – dies muss für uns alle 
 verpflichtend sein. Es bedeutet auch, dass 
wir zum Schutze aller Mitarbeiter unpopuläre 
Entscheidungen treffen müssen, die 
 diszi plinarische Maßnahmen gegen möglicher-
weise befreundete Mitarbeiter nach sich 
 ziehen können. Das Melden einer nicht kon-
formen Handlung und die disziplinarischen 
Konsequenzen haben aber ausschließlich 
den Sinn, Gefahr von Unternehmen und 
Mitarbeitern abzuwenden. Etwaige Skrupel 
und Bedenken, Hemmungen, Zweifel oder 
Gewissensbisse dürfen uns niemals davon 
abhalten, eine nichtkonforme Handlung  
zu melden. 
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Liebe Mitarbeiterinnen,
liebe Mitarbeiter,



In diesem Zusammenhang wollen wir 
 abschließend deutlich machen, dass 
 Korruption und Bestechung im nationalen 
wie im internationalen Geschäftsverkehr  
– gegenüber Amtsträgern oder Privatleuten
– nach deutschem und dem Strafrecht
der meisten anderen Staaten Straftaten sind.
Jeder Mitarbeiter, der hiergegen handelt,
setzt sich nicht nur selbst einem erheblichen
Strafverfolgungsrisiko aus, sondern schädigt
auch massiv die Interessen und den
Ruf  unseres Hauses und aller Mitarbeiter.
Als Geschäftsführung können wir deshalb
keinerlei Form von Bestechung, Korruption,
Kartellabsprachen, Diskriminierung oder
sonstige Form von Verstößen gegen unsere
grundlegenden Werte tolerieren. Etwaige
Verstöße gegen diese Grundregeln werden
wir mit aller gebotenen Härte verfolgen
und ahnden.

Bonn, 04.10.2019
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Unsere Unternehmenskultur
Unser Leitbild

Wir leben in Zeiten von rasanten Veränderungen und sich ständig wandelnden Märkten.  
Bei all dieser Dynamik ist es uns wichtig, Leitlinien für unsere Unternehmenskultur zu definieren 
und nach ihnen zu leben. Diese Orientierungshilfe soll dafür sorgen, auch in turbulenten 
 Zeiten den Kurs zu halten: Nachhaltige Sicherung und Weiterentwicklung unseres Unternehmens.

Diese Leitlinien spiegeln unsere Werte wider – wir glauben daran und verhalten 
uns entsprechend:

» Unser Kunde steht
immer im Mittelpunkt

» Unser Handeln ist
geprägt von Loyalität,
gegen seitigem  Respekt 
und Wertschätzung

» Ehrlichkeit und Vertrauen
sind uns wichtig – sowohl
im Kontakt mit unseren
Kunden als auch in der
 Zusammenarbeit mit unseren
Kollegen

» Wir sind zuverlässig
und kompetent, dieses
 Versprechen geben wir
 unseren Kunden und daran
lassen wir uns  messen

» Nachhaltigkeit und
 Innovationsfreude 
sorgen dafür, dass
wir  unsere  Zukunft 
verant wortungsbewusst 
gestalten

Unsere Unternehmenskultur
Unser Leitbild
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Unser Kunde steht immer im Mittelpunkt 

Auf die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden gehen wir 
 täglich intensiv ein – wir begeistern sie von den Produkten und 
Dienstleistungen unseres Hauses. Wahrheit und Klarheit in der 
 Beratung und größte Sorgfalt stehen dabei im Vordergrund. Immer 
in dem Bewusstsein, dass Produkte und Service in hohem Maße  
für die Sicherheit unserer Kunden verantwortlich sind. Denn nur 
 zufriedene Kunden garantieren eine langfristige Beziehung – und 
damit den Erfolg unseres Unternehmens.

Unser Handeln ist geprägt  
von Respekt und Wertschätzung

Freundliches und höfliches Verhalten sind für uns eine Selbst-
verständlichkeit – nicht nur im Kundenkontakt sondern auch intern. 
Unterschiedliche Meinungen dürfen sein, denn sie tragen dazu  
bei, sich immer wieder selbst kritisch zu hinterfragen und dabei 
 Verbesserungspotenziale zu entdecken. Wir profitieren von  
Vielfalt und leben Toleranz. Wir unterstützen uns gegenseitig und 
halten als Team zusammen. Auf diese Weise bündeln wir  
unsere Fähigkeiten – zum besten Nutzen für unsere Kunden  
und unser  Unternehmen.

Ehrlichkeit und Vertrauen sind uns wichtig

Wir gehen offen und fair mit unseren Kunden, Geschäftspartnern 
und unseren Mitarbeitern um. Die Prozesse rund um unser Handeln 
gestalten wir transparent und nachvollziehbar. Entsprechend 
 kommunizieren wir ehrlich und effektiv, bleiben offen für  konstruktive 
Reaktionen und behandeln Persönliches selbstverständlich 
 vertraulich: Beste Voraussetzungen für eine partnerschaftliche und 
professionelle Beziehung auf Augenhöhe und ohne Nachsehen. 

Wir sind zuverlässig und kompetent

Was wir versprechen, das halten wir auch. Das fängt bei der 
 Termintreue an und hört bei der erfolgten Leistung auf. Diese  Qualität 
ist geprüft: Regelmäßige Werkstatttests und Testkäufe helfen uns, 
Optimierungspotenziale auszuschöpfen. Selbstverständlich werden 
auch unsere Mitarbeiter laufend qualifizierter, damit wir unser 
 Leistungsversprechen auf qualitativ hohem Niveau halten können. 
Besondere Kenntnisse und Fähigkeiten und eine außergewöhnliche 
Einsatzbereitschaft fördern wir gerne und ständig weiter.

Wir gestalten die Zukunft 
verantwortungsbewusst

Wir sind stolz auf unsere Tradition – und dabei doch offen für neue 
Ideen, die uns für die Zukunft und damit unsere Marktposition 
 sichern. Eine fundierte und gewissenhafte Aus- und Weiterbildung 
des Nachwuchses stellen wir daher jederzeit sicher. Bereits unser 
heutiges Handeln ist verantwortungsvoll und dem schonenden 
 Umgang mit Ressourcen verpflichtet.   

Unsere Unternehmenskultur
Unser Leitbild
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Präambel

Die Aufgabe der RKG Rheinische Kraftwagen 
Gesellschaft mbH & Co. KG (im folgenden 
„RKG“ oder die „Gesellschaft“ oder das 
„Unternehmen“ genannt) ist auf Wachstum 
und Wertschöpfung fokussiert: Das Angebot 
innovativer Produkte und Dienstleistungen 
zur höchsten Kunden zufriedenheit. Mit allem 
notwendigen Respekt für die berechtigten 
Belange jeglicher Interessengruppen.

Auf dieser Grundlage sind wir als RKG 
zu einem redlichen, unabhängigen und 
 unvoreingenommenen Verhalten verpflichtet 
– zur Einhaltung der höchsten ethischen
Grundsätze. Mit diesem Kodex werden die
Prinzipien der RKG festgelegt.

Der Kodex erfasst ein breites Spektrum 
an geschäftlichen Gepflogenheiten und Ver-
fahren. Er gilt für alle Mitarbeiter, Führungs-
kräfte und Geschäftsführer der RKG und  
für alle anderen, die für oder im Namen  einer 
oder mehrerer Gesellschaften der RKG 
 handeln.

Bei allen unseren Handlungen müssen 
wir ethisches Verhalten bei allen Personen, 
mit denen wir umgehen, aktiv fördern. 
 Persönlich müssen wir die höchsten Stan-
dards in punkto Ehrlichkeit, Integrität und 
Verantwortung anwenden. Unsere Integrität 
wird untergraben, wenn wir Geschäfte  
mit einem Vertragspartner, Vertriebspartner 
oder einem anderen Dritten machen,  
der gegen geltendes Recht oder unseren 
Verhaltenskodex verstößt.

Unser Kodex stellt die Prinzipien und damit 
eine Hilfe für alle Mitarbeiter dar, um die 
Aufgaben der RKG so effizient wie möglich 
umzusetzen. Er gilt als Leitlinie für alle 
 Mitarbeiter der RKG – und ermöglicht eine 
wirksame Prävention und eine erfolgreiche 
Identifizierung von Verstößen gegen Gesetze 
und gegen sonstige behördlichen Anord-
nungen oder Richtlinien, die auf die einzelnen 
Geschäftstätigkeiten der RKG Anwendung 
finden. Bestimmte Bereiche, Abteilungen 
oder Standorte der RKG haben möglicher-
weise spezifischere Regelungen als die  
in diesem Kodex festgelegten Grundsätze 
und Verfahren. Durch das örtliche Recht 
werden möglicherweise auch höhere 
 Anforderungen auferlegt. In all diesen Fällen 
gelten die  spezifischeren Grundsätze, 
 Verfahren,  Regelungen oder Gesetze.  Sollten 
die gesetzlichen Bestimmungen einer 
 bestimmten Rechtsordnung mehr erlauben 
als die des Kodex, gilt letzterer. Unsere 
Richtlinien sind integraler Bestandteil des 
Kodex und können auf der Website der 
RKG (www.rkg.de) eingesehen werden. 
Diese sind auch beim Compliance- 
Beauftragten und/oder Ihrer Führungskraft 
erhältlich. 

Alle Mitarbeiter der RKG führen das 
 Geschäft in Übereinstimmung mit diesem 
Kodex sowie mit sämtlich einschlägig 
 geltenden Gesetzen, Verordnungen und 
Vorschriften. Die Einhaltung einschlägiger 
Gesetze, die sowohl nach dem Wortlaut  
als auch nach dem Sinn auf die Geschäfte 
der RKG Anwendung finden, ist Voraus-
setzung für unsere ethischen Anforderungen. 

Wir fördern jederzeit die aktive  Einbeziehung 
unserer Mitarbeiter zur Verhinderung von 
Fehlverhalten. Falls Sie einen begründeten 
Verdacht haben, dass ein Mitarbeiter 
 (einschließlich Ihrer Führungskraft) gegen 
eine Rechtsvorschrift oder gegen eine 
 Bestimmung des Kodex verstoßen hat, 
 verstoßen könnte oder auf diese Weise 
handelt, melden Sie diese Aktivität – am 
besten unverzüglich beim Compliance- 
Beauftragten der Gesellschaft und/oder bei 
Ihrem Vorgesetzten. Alternativ können Sie 
bei der Compliance-Hotline nach  Anleitungen 
fragen (oder einen Verstoß direkt melden).

Der Compliance-Beauftragte der RKG  
ist für die Auslegung dieses Kodex und die 
Zusammenarbeit mit den Fachbereichen 
zur Überwachung der Einhaltung dieses 
Kodex zuständig. Bitte wenden Sie  
sich bei allen Fragen zur Auslegung oder 
Anwendung des Kodex an Ihren Compliance- 
Beauftragten.

Bitte beachten Sie: 

Nichts, was in diesem Kodex enthalten 
oder impliziert ist, schafft oder begründet 
eine rechtliche Verpflichtung für die  
RKG oder darf so ausgelegt werden.  
Die Bestimmungen dieses Kodex können 
 jederzeit geändert werden und schaffen 
 keinen Anspruch auf Beschäftigung.

Präambel
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Für eine erfolgreiche Unternehmensaktivität setzt 

die RKG von allen Personen, für die der Kodex 

gilt, ein adäquates Geschäftsverhalten voraus. 

Im Bewusstsein um höchste Integrität gehen 

wir ehrlich und ethisch einwandfrei miteinander 

um. Jeder Geschäftsführer, jede Führungskraft 

und  jeder Mitarbeiter hat integer zu handeln – 

beim Umgang mit Kunden, Lieferanten, Partnern, 

Dienstleistern, Wettbewerbern und Mitarbeitern 

der Gesellschaft sowie allen sonstigen Personen, 

mit denen wir bei der Ausübung unserer Tätigkeit 

in Kontakt kommen.

Am Markt

Am Markt



11

Wir fördern die Einhaltung des 
geltenden Rechts

Mitarbeiter, Führungskräfte und Geschäftsführer befolgen das 
 gesamte geltende Recht, Vorschriften und Bestimmungen in den 
Städten, Bundesstaaten und Ländern, in denen die Gesellschaft 
 tätig ist. Hier wird nicht erwartet, dass alle Mitarbeiter, Führungs-
kräfte und Geschäftsführer die Einzelheiten aller geltenden Gesetze, 
Vorschriften und Bestimmungen kennen. Dennoch ist es wichtig, 
eine ausreichende Kenntnis zu haben – denn nur dann können Sie 
entscheiden, ob und wann die entsprechenden Verantwortlichen 
um Rat gebeten werden sollten. Sämtliche Fragen zur Compliance 
sollten stets an den Compliance-Beauftragten der Gesellschaft 
 gerichtet werden.

Wir beteiligen uns nicht 
an  Bestechung oder Korruption

RKG und ihre Mitarbeiter sowie die anderen Empfänger des 
Kodex verpflichten sich zu höchster Integrität, Ehrlichkeit und 
 Anständigkeit in allen internen und externen Beziehungen.

Mitarbeiter dürfen weder mittelbar noch unmittelbar Schmier-
geld- oder Bestechungszahlungen oder andere „Nebeneinkünfte“ 
 (einschließlich Geschenke und Zuwendungen, mit Ausnahme 
 geschäftlicher Artikel die im Allgemeinen anerkannt werden) 
 annehmen, erbitten, anbieten oder gewähren, auch nicht auf 
 widerrechtlichen Druck hin.

RKG toleriert in keinem Fall jegliche Arten und Formen von 
 Bestechung von Beamten oder solchen Personen, die mit Beamten 
in Verbindung stehen. Und zwar in keiner Rechtsordnung, auch 
nicht in solchen, in denen diese Praktiken zulässig oder nicht  strafbar 
sind.

Das Antikorruptionsgesetz wie die OECD Konvention gegen 
die Bestechung von Amtsträgern im inter-/nationalen Geschäfts-
verkehr erläutert dies: Unternehmen und deren Mitarbeitern und 
Vertretern ist es untersagt, unmittelbar oder mittelbar ausländischen 
staatlichen Bediensteten/Amtsträgern, politischen Parteien, Partei-
mitarbeitern/-Amtsträgern oder Kandidaten für politische Ämter 
zum Zwecke der Beeinfl ussung einer staatlichen Handlung oder 
Entscheidung über die Vergabe eines Auftrags an das  Unternehmen 
Zahlungen zu leisten oder diese in Aussicht zu stellen. Andere 
 Antikorruptionsgesetze gehen sogar noch weiter und untersagen 
derartige Zahlung an jedwede Person. Alle Mitarbeiter von RKG 

Am Markt

Wir vermeiden und bewältigen  Konfl ikte und 
potenzielle Interessenkonfl ikte

Darin sollte Einigkeit bestehen: Die Integrität der unternehmerischen 
Entscheidungen der RKG steht unter unserem Schutz. Gemeinsam 
müssen wir dafür sorgen, dass solche Entscheidungen einzig 
und allein zum Wohl der RKG getroffen werden und nicht durch 
persönliche Interessen auf unlautere Weise beeinfl usst werden. 

Ein Interessenkonfl ikt entsteht immer dann, wenn die Loyalität  
des Einzelnen sich zwischen persönlichen Interessen und Pfl ichten 
gegenüber der RKG bewegt. Ein Handeln zwischen diesen Interessen 
ist für uns alle in keinem Falle akzeptabel. Bereits der Anschein 
 eines derartigen Konfl ikts ist zu vermeiden. Diese Richtlinie darf 
auch nicht dadurch umgangen werden, dass andere Personen 
 indirekt zu solchen Handlungen veranlasst werden, die uns selbst 
untersagt sind. Obwohl es schwierig ist, die zahlreichen Situationen 
eines Interessenkonfl iktes aufzulisten, geben wir hier ein paar 
 Beispiele:

» Beschäftigung oder Beratungstätigkeit bei einem
 Wettbewerber, Lieferanten oder Kunden

» Finanzielle Interessen an Geschäftsvorgängen, bei denen
es um den Kauf oder Verkauf von Produkten, Material,
 Gerätschaften, Dienstleistungen oder Eigentum der RKG
geht

» Nutzung von Eigentum der Gesellschaft, einschließlich
 Fahrzeugen, Maschinen, Material oder vertraulichen
 Informationen für eigene oder externe Arbeit, die nicht in
Verbindung mit der Arbeitstätigkeit steht

» Annahme von Barzuwendungen, Geschenken,
 Unterhaltungsangeboten oder Vorteilen von Wettbewerbern,
Lieferanten oder Kunden der RKG über den gesetzlich
 erlaubten Wert hinaus.

Sollten sich hier weitere Fragen stellen oder generell Problem-
stellungen erwachsen, so wenden Sie sich bitte direkt an unseren 
Compliance-Beauftragten und/oder Ihren direkten Vorgesetzten.



sind verpflichtet, sämtliche geltenden Antikorruptionsgesetze  
und die entsprechenden Richtlinien der Gesellschaft zu befolgen.

Antikorruptionsgesetze untersagen uns außerdem, 
 Bestechungsgelder, Rückvergütungen oder unlautere Zahlungen 
zu verlangen oder andere damit zu beauftragen. Auch dürfen  
wir nicht wissentlich anderen erlauben, in unserem Namen so  
zu handeln oder Hinweise ignorieren, dass jemand dies tut.  
Falls Sie vermuten, dass jemand in Ihrem Namen eine unlautere 
Zahlung tätigt, melden Sie dies unverzüglich dem Compliance- 
Beauftragten der RKG.

Werbegeschenke können einem Regierungsbeamten als 
 Gefälligkeit übergeben werden, wenn das Geschenk nur einen 
 symbolischen Wert hat und mit unserem Firmenlogo oder Marke 
bedruckt ist. Gutgläubige Bewirtungen und Werbeausgaben,  
die das Image von RKG verbessern, die Präsentation von 
 Produkten und Dienstleitungen unterstützen oder freundliche 
 Beziehungen schaffen, sind erlaubt – sofern die in diesem Kodex 
festgelegten Voraussetzungen eingehalten werden. Sämtliche 
 Ausgaben in Verbindung mit Geschenken oder Bewirtungen von 
Regierungsbeamten müssen sorgfältig und genau als Geschäfts-
ausgaben gemäß den Buchführungsgrundsätzen der RKG 
 ausgewiesen werden.

Soweit die RKG entsprechende Berater, Beauftragte oder 
 sonstige Vertreter beschäftigt oder beauftragt, bei Geschäften  
mit Regierungsbeamten, Regierungsmitarbeitern oder Behörden  
im  Namen der RKG handeln, müssen diese Berater, Beauftragten 
oder Vertreter vertraglich verpflichtet werden, diese Vorschrift  
des geschäftlichen Verhaltenskodex der RKG einzuhalten.

Wir befolgen die Gesetze gegen Geldwäsche

Als Geldwäsche bezeichnet man den Vorgang, Erträge aus 
 kriminellen Tätigkeiten in legale Einnahmen umzuwandeln. Geld wäsche 
kann Verbrechen, wie z.B. Betrug, Drogenhandel und  Terrorismus, 
fördern und die globale Wirtschaft nachteilig beeinflussen. 
 Geldwäsche ist strengstens verboten. Das geltende Recht und  
die Richtlinien unserer Gesellschaft untersagen uns die Beteiligung 
oder sonstige Mitwirkung an sämtlichen Aktivitäten, bei denen 
 tatsächlich Geld gewaschen wird oder bei denen der Anschein 
 entstehen könnte. Alle Mitarbeiter von RKG halten sich stets an alle 
geltenden Gesetze gegen Geldwäsche und die entsprechenden 
Richtlinien der Gesellschaft. 

Bevor wir Geschäftsbeziehungen mit Dritten eingehen, überprüfen 
wir die verfügbaren Informationen (einschließlich finanzieller 
 Angaben) zu dem Dritten sorgfältig, um sicherzustellen, dass  
dieser einen guten Ruf hat, qualifiziert und nur an rechtmäßigen 
 Geschäften beteiligt ist. 

Wir respektieren Wirtschafts sanktionen, 
 Embargovorschriften und internationales 
Handelsrecht

RKG hält sämtliche Gesetze und Vorschriften zur Ausfuhr-
kontrolle und Einfuhr ein, die den Export und Import von Gütern, 
Dienst leistungen und technischen Daten regeln.

Wir stellen sicher, dass unsere Geschäftstätigkeiten keine 
 geltenden Wirtschaftssanktionen, Embargovorschriften und inter-
nationales Handelsrecht verletzen (wie z.B. Vorschriften über  
den Import oder Export von Waren oder den Verkauf von militärischen 
Gütern). Die Gesetzgebung zu Wirtschaftssanktionen, Embargos 
und das internationale Handelsrecht sind komplex, häufig 
 faktenspezifisch und können sich unter anderem aufgrund von 
 globalen Ereignissen schnell ändern. Die rechtlichen Folgen  
des Verstoßes gegen dieses Recht können schwerwiegend sein 
und Geldbußen, Gefängnisstrafen für die Beteiligten und den  
Verlust von Exportprivilegien nach sich ziehen. Zudem kann ein 
Nichtbefolgen dieser Gesetze den guten Ruf unserer Gesellschaft 
beschädigen. 

Bei Fragen zu diesen Gesetzen sollten Sie immer zunächst  
den Rat der Handelsrechtsexperten der Gesellschaft oder des 
Compliance-Beauftragten einholen, bevor Sie eine Transaktion 
 ausführen.
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Wir führen einen fairen Wettbewerb

Die Bedeutung eines wettbewerbsorientierten Marktes ist für uns 
derart entscheidend, dass wir die jeweiligen Wettbewerbs- und 
 Kartellgesetze auf das Genaueste befolgen. Wir beteiligen uns  
nicht an Geschäftspraktiken (wie Kartellbildung, Preisabsprachen, 
Marktaufteilungen, Produktions- oder Verkaufseinschränkungen, 
bindenden Absprachen, Austausch von kaufmännischen 
 Informationen oder Geschäftsansichten usw.), wenn diese einen 
Kartellrechtsverstoß darstellen könnten. Im Rahmen eines fairen 
Wettbewerbs werden wir weder bewusst geistige Eigentumsrechte 
Dritter verletzen noch uns vertrauliche Informationen eines Wett-
bewerbers verschaffen oder diese nutzen.

Die Nichtachtung dieser Gesetze zieht erhebliche rechtliche 
 Konsequenzen nach sich (sowohl für die Gesellschaft als auch für 
die beteiligten Personen). Wir wollen den guten Ruf unserer 
 Gesellschaft wahren, indem wir diese Gesetze beachten. Deshalb 
sollten Sie bei Fragen zu diesen Gesetzen erst den Rat des 
 Compliance-Beauftragten einholen, bevor Sie eine Maßnahme 
 ergreifen. Falls Sie Zeuge eines Verstoßes gegen diese Vorschriften 
werden oder Ihnen ein Verstoß bekannt wird, melden Sie diese 
 Information unverzüglich dem Compliance-Beauftragten der RKG.

Wir arbeiten nur mit integren  
Unternehmensvertretern zusammen

RKG wird nur mit solchen Unternehmen und Personen    
Vertretungs- oder Zulieferverträge abschließen, die den höchsten 
moralischen Maßstäben verpflichtet sind – und dafür bekannt,  
dass sie entsprechend handeln. 

Als Verantwortliche/r für das Beauftragen von und den Vertrags-
abschluss mit externen Parteien stellen Sie sicher, dass unsere 
 Zulieferer, Beauftragten, Berater, selbständigen Auftragnehmer  
und Vertreter informiert sind, im Namen der RKG in solcher Weise 
zu handeln, wie sie mit diesem Kodex, anderen Grundsätzen des 
Unternehmens sowie den einschlägigen Gesetzen oder Vorschriften 

in Einklang steht. Sollten Sie Kenntnis davon erhalten, dass ein 
 Zulieferer, Beauftragter oder Vertreter des Unternehmens ein Verhalten 
zeigt, das diesem Kodex widerspricht, melden Sie dieses Verhalten 
Ihrem Vorgesetztem oder dem Compliance-Beauftragten.

Wir erkennen die Privatsphäre an 
und  respektieren sie

Bei der Ausübung unseres normalen Geschäftsbetriebs dürfen wir 
personenbezogene Daten mittels zulässiger Methoden sammeln. 
Wir behandeln diese personenbezogenen Daten entsprechend allen 
geltenden Datenschutzgesetzen. Zu diesem Zwecke gewährleisten 
wir ein solides Sicherheitsniveau bei der Auswahl und Nutzung  
der eigenen Informationstechnologien, die für die Behandlung 
 personenbezogener Daten eingesetzt werden. Sollten Sie Verstöße 
im datenschutzrechtlichen Sinne feststellen, sind diese umgehend 
dem Datenschutzbeauftragten der RKG zu melden.
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Motivierte und hoch qualifizierte Mitarbeiter sind  

für uns ein wesentlicher Faktor zur Erhaltung  

der Wettbewerbsfähigkeit, der Wertschöpfung für 

die Anteilseigner und der Gewährleistung von 

 Kundenzufriedenheit. Die folgenden Prinzipien,  

die der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 

der Vereinten Nationen und den maßgeblichen 

Übereinkommen der internationalen Arbeits-

organisation ILO entsprechen, bestätigen  

die  Bedeutung des Respekts für den Einzelnen,  

stellen Gleichbehandlung sicher und schließen 

jede Form von Diskriminierung aus. Wir unter-

stützen den Schutz der grundlegenden   

Menschenrechte damit aktiv.

Vielfältigkeit ist die Unterschiedlichkeit von einzig-

artigen Fertigkeiten, Fähigkeiten, Erfahrungen  

und kulturellen Hintergründen, durch die Menschen 

höhere geschäftliche und persönliche Ergebnisse 

erzielen können. In all ihren Formen birgt diese 

Vielfältigkeit viele Vorteile für unser Unternehmen: 

Denkweisen und Herangehensweisen an 

 Entscheidungsprozesse, die das Unternehmen 

stärken und uns erfolgreicher machen können.  

Wir schätzen die Unterschiede zwischen den 

 einzelnen Menschen sehr und begrüßen die Viel-

fältigkeit unserer Mitarbeiter, die unsere Tätigkeits-

felder und den Geschäftsbetrieb widerspiegeln.

Unsere Mitarbeiter

14

Unsere Mitarbeiter



15

Unsere Mitarbeiter

Wir behandeln einander mit Respekt und 
 unterlassen Diskriminierung

Wir verpflichten uns, allen Mitarbeitern bei der Arbeit und im 
 beruflichen Werdegang Chancengleichheit zu gewähren und alle 
geltenden Antidiskriminierungsgesetze einzuhalten. Jede Führungs-
kraft der RKG stellt sicher, dass die Beschäftigten hinsichtlich  
aller Aspekte des Arbeitsverhältnisses, wie Einstellung, Schulung, 
Bezahlung, Beförderungen, Dienstreisen oder der Beendigung  
des Arbeitsverhältnisses, entsprechend ihren Fähigkeiten zur 
 Erfüllung der geltenden Stellenanforderungen behandelt werden. 
Alle Entscheidungen in diesem Zusammenhang sind frei von jeder 
Form der Diskriminierung (insbesondere in Bezug auf Rasse, 
 Geschlecht, sexuelle Neigung, sozialen Status, körperliche und 
 gesundheitliche Verfassung, Behinderung, Alter, Staatsangehörigkeit, 
Religion oder persönliche Überzeugungen).

Vermeiden Sie in Ihrer geschäftlichen Kommunikation Über-
treibungen, abfällige Bemerkungen, Vermutungen, Spekulationen 
oder unangebrachte Charakterisierungen von Personen, anderen 
Unternehmen oder Unternehmen der RKG. Dies kann missverstanden 
werden. Gleiches gilt für E-Mails, Textnachrichten oder Nachrichten 
in der Art von Twitter, Blogs – ebenfalls für soziale Netzwerke, 
 innerbetriebliche Vermerke, Korrespondenz und formelle Berichte.

Wir dulden weder Einschüchterung noch 
 Belästigung

RKG hält jede Art von Belästigung, ob rassistisch oder sexuell, 
 entwürdigend oder ehrverletzend, für absolut inakzeptabel. Egal, an 
welchem Ort und zu welcher Zeit. Wir halten alle gelten Vorschriften 
gegen Einschüchterung oder Belästigung ein.

Wir sind Vorbild

Wer Vorgesetzter, Führungskraft oder Leiter ist, muss ein Vorbild 
sein – und durch seine Mitarbeiterführung und -anleitung den 
 Prinzipien des Kodex entsprechen. Das heißt auch, den Mitarbeitern 
mit dem eigenen Verhalten zu zeigen, dass die Einhaltung des 
 Kodex ein wesentlicher Gesichtspunkt der Geschäftstätigkeit ist. 
Auch die Sensibilisierung der Mitarbeiter sollte dahin führen, 
Geschäfts ergebnisse niemals wichtiger zu sehen als die Prinzipien 
des Kodex.

Alle Vorgesetzten, Führungskräfte und Leiter melden jeden  
ihnen bekanntwerdenden Fall einer Nichteinhaltung des Kodex dem 
Compliance-Beauftragten. Sie tragen auch die Verantwortung, 
 denjenigen zu schützen, der im guten Glauben Verstöße gegen den  
Kodex gemeldet hat. Nach Rücksprache mit der Geschäftsleitung 
sind je nach Verletzung angemessene Strafen anzuwenden – als 
abschreckendes Beispiel.  

Wir setzen weder Kinder- noch  Zwangsarbeit ein

RKG setzt keinerlei Form von Zwangsarbeit oder Kinderarbeit  
ein und stellt demnach keine Mitarbeiter ein, die jünger sind, als es 
an dem jeweiligen Ort der Arbeitserbringung gesetzmäßig erlaubt 
ist. Grundsätzlich werden keine Mitarbeiter eingestellt, die jünger als  
15 Jahre sind. Ausnahmen sind ausdrücklich zu regeln. RKG geht 
keine Geschäftsbeziehungen zu Lieferanten ein, die Kinderarbeit im 
obigen Sinne einsetzen.

Wir erkennen die Vereinigungsfreiheit und 
Grundsätze der allgemeinen Gleichbehandlung an

RKG respektiert und erkennt das Recht ihrer Mitarbeiter an,  
sich von einer Gewerkschaft oder anderen Vertretungen in 
 Übereinstimmung mit dem geltenden Recht vertreten zu lassen.  
Bei der Aufnahme von Verhandlungen mit diesen Vertretern strebt 
RKG ein konstruktives Miteinander an. 



Die Gesellschaft untersagt daher ausdrücklich unerwünschte 
 sexuelle Annäherungsversuche oder Körperkontakt sowie unerwünschte 
sexuelle Gesten und Aussagen.

Mitarbeitern der RKG ist nicht gestattet, während des Aufenthaltes 
auf dem Unternehmensgelände, auf einer von der Gesellschaft 
 finanzierten Festveranstaltung oder während der Vertretung des 
 Unternehmens oder bei Handlungen in ihrem Namen, an jeglichen 
Handgreiflichkeiten, Einschüchterungen, Androhung von diesen 
Handlungen oder von Gewalt oder an sonstigen Bedrohungen oder 
Feindseligkeiten teilzunehmen.

Wir fördern ein gutes Arbeitsumfeld

Die Gesellschaft hält sämtliche Anforderungen der örtlichen  Gesetze 
hinsichtlich Mindestlohns, Überstunden und Arbeitsstunden ein.

RKG erwartet von allen Mitarbeitern ein professionelles und 
 respektvolles Verhalten gegenüber anderen sowie angemessene 
geschäftliche Umgangsformen. Wir müssen alle gemeinsam  
dafür sorgen, ein gutes und auf Zusammenarbeit gerichtetes 
 Arbeitsumfeld zu bewahren. Die Würde jedes Einzelnen muss dabei 
zu jeder Zeit respektiert werden.

Bitte achten Sie darauf

» am Arbeitsplatz oder während der Vertretung des
 Unternehmens außerhalb des Arbeitsplatzes keine
 Substanzen zu verwenden, zu besitzen, herzustellen,
zu vertreiben oder zu verkaufen, die gesetzlich verboten
sind, oder die Arbeitsfähigkeit beeinträchtigen, sofern
keine nachweisliche medizinische Notwendigkeit
gegeben ist

» in den Bereichen, in denen das Rauchen noch gestattet
ist, bewusst auf die Belange derjenigen zu achten, die
durch passives Rauchen gesundheitlich beeinträchtigt
 werden könnten und

» Verhaltensweisen zu vermeiden, die absichtlich oder
 unabsichtlich zu Einschüchterungen oder Beleidigungen
von Kollegen oder Mitarbeitern führen könnten.

Wir nutzen die Vermögenswerte und 
 Ressourcen der Gesellschaft  
auf verantwortungsbewusste Weise

Alle Mitarbeiter nutzen Vermögenswerte und Ressourcen der 
 Gesellschaft, zu denen sie Zugang haben oder die ihnen anvertraut 
sind, effizient und angemessen zur Verfolgung der unternehmerischen 
Ziele der RKG. Dazu zählt auch der sachgemäße Umgang und 
Werterhalt dieser Vermögenswerte. Darüber hinaus sind alle 
 Mitarbeiter verantwortlich, diese Vermögenswerte und Ressourcen 
vor Verlust, Diebstahl, nicht genehmigter Nutzung, Beschädigung 
oder Zerstörung zu schützen. Jede Nutzung solcher Vermögens-
werte und Ressourcen, die im Widerspruch zu den Interessen der 
RKG erfolgt oder die nicht mit dem beabsichtigten Zweck und  
der beabsichtigten Weise übereinstimmt, in der diese Vermögens-
werte genutzt werden sollen, ist untersagt. Es ist essenziell, dass 
alle Mitarbeiter die Richtlinien der RKG hinsichtlich der Verwendung, 
des Zugangs und der Sicherheit von Software und anderen  
IT-Systemen, E-Mail, Internet- oder Intranet-Systeme befolgen.

Wir schützen unseren guten Ruf

Der gute Ruf unserer Gesellschaft ist ein Wert, der über viele 
 Jahrzehnte entwickelt wurde und durch Unachtsamkeit schnell 
 beschädigt oder zerstört werden kann. Unser Firmenimage,  
unsere Unternehmenskultur und unsere lange Geschichte müssen 
von uns allen gepflegt und geschützt werden. Dementsprechend 
erwarten wir von allen Mitarbeitern, dass sie den Kodex jederzeit 
(d.h. nicht nur während der Arbeitszeit) verinnerlichen. Wir  
alle  sollten uns dem Kodex stark verpflichtet fühlen und bei der 
Durchsetzung dieser Bestimmungen kooperieren.
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Wir schützen unsere eigene Gesundheit  
und Sicherheit und auch die der anderen

RKG duldet im Bereich des Gesundheitsschutzes und hinsichtlich 
der Sicherheit ihrer Mitarbeiter am Arbeitsplatz keine Kompromisse.

Wir erkennen Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz als 
grundsätzliches Recht der Mitarbeiter und als Schlüsselelement  
für die Nachhaltigkeit der RKG an. Bei allen Entscheidungen müssen 
Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter am Arbeitsplatz 
 gewahrt bleiben. Wir haben eine entsprechende Richtlinie  
zur  Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz eingeführt und 
 verbessern diese fortlaufend. Sie basiert auf vorbeugenden 
 individuellen als auch kollektiven Maßnahmen, um das potenzielle 
Risiko von Verletzungen am Arbeitsplatz so niedrig wie möglich  
zu halten.

Wir setzen uns dauerhaft dafür ein, erstklassige Arbeitsbedingungen 
in Übereinstimmung mit den Grundsätzen für  Hygiene, industrieller 
Ergonomie und individueller Arbeits- und Organisationsverfahren  
zu gewährleisten. RKG pflegt die Kultur der Unfallverhütung  
und des Risikobewusstseins unter den Mitarbeitern und gibt dies 
regelmäßig weiter – insbesondere in Form von Informationskursen 
und Schulungen. Alle Mitarbeiter lernen so, selbst persönliche 
 Verantwortung zu übernehmen und die RKG Sicherheitsmaßnahmen 
für Gesundheit und Sicherheit anzuwenden, die ihnen über  
spezielle Direktiven, Anweisungen, Informationen und Kurse 
 mitgeteilt werden. Jeder von uns ist für die angemessene Anwendung 
von Sicherheitsmaßnahmen verantwortlich und darf weder  
sich selbst noch andere Mitarbeiter Gefahren aussetzen, die zu 
 Verletzungen oder Schäden führen können.

Wir arbeiten bei unseren Prozessen 
 umweltverträglich

Unser Unternehmen erachtet den Umweltschutz als wichtigen 
 Aspekt in unserem gesamten Geschäftsansatz. Wir bemühen uns, 
die Auswirkungen der Arbeitsprozesse auf die Umwelt ständig  
zu verbessern und sämtlichen geltenden Umweltschutzgesetze  
zu  beachten. Dies bezieht auch die Entwicklung und den  
Ausbau eines effizienten und zertifizierten Umweltschutzsystems  
(EMS - Environmental Management System) ein.  

Es baut auf den Grundprinzipien, Auswirkungen auf die Umwelt  
zu reduzieren und bestehenden Ressourcen optimal zu nutzen.  
Wir sorgen dafür, dass diese Prinzipien durch entsprechende 
 Informationen und Durchführung regelmäßiger Schulungen in 
 Theorie und Praxis Anwendung finden. 

Wir verpflichten uns zum Vertrieb von 
 sicheren und umweltfreundlichen Produkten

Wir vertreiben unter voller Beachtung der gesetzlichen Vorgaben 
Produkte, die höchsten Umweltschutz- und Sicherheitsstandards 
genügen. Weiterhin setzen wir uns für die Entwicklung und den 
 Einsatz innovativer technischer Lösungen ein, die potenzielle 
 Auswirkungen unserer Produkte auf die Umwelt so gering wie möglich 
halten und Sicherheit auf höchstem Niveau garantieren. Wir fördern 
den sicheren und umweltfreundlichen Gebrauch unserer Produkte, 
indem wir unseren Kunden Informationsmaterial für Nutzung  
und Wartung der Fahrzeuge sowie sonstige Produkte zur Verfügung 
stellen.

RKG stellt sicher, dass die Produktsicherheit und -qualität einen 
notwendigen und wesentlichen Teil unserer Produkte, Verfahren  
und Dienstleistungen darstellt. Aufgrund unserer hochqualitativen 
Produkte, die unseren guten Ruf begründen, ist die Einhaltung  
von Qualitätsverfahren und Anforderungen an die Produktsicherheit 
unabdingbar. In der Automobilindustrie ist es aus Qualitätsgründen 
erforderlich, dass unsere Produkte und Dienstleistungen so 
 konzipiert und hergestellt werden, dass sie sämtliche einschlägigen, 
gesetzlichen und vertraglichen Anforderungen und Standards 
 erfüllen und dass alle Inspektions- und Testverfahren und Dokumente 
gemäß den jeweiligen Anforderungen ausgeführt werden. Wir 
 arbeiten mit unseren Kunden und Zulieferern derart zusammen, 
dass eine sichere Konzeption und Integration unserer Produkte 
über ihre gesamte Lebensdauer erreicht wird. Ergreifen Sie sämtliche 
notwendigen Schritte, um die Einhaltung dieser Grundsätze zu 
 gewährleisten. Zögern Sie nicht, jede Situation, bei der Sie wissen, 
dass diese Grundsätze nicht befolgt werden, bei Ihrem Vorgesetzten 
zu melden.
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Wir führen und verbessern die Beziehungen zu 

 allen Beteiligten in gutem Glauben, integer,  

loyal, korrekt, transparent und mit dem gebotenen 

 Respekt.

Umfeld und
Gesellschaft
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Wir streben maximale Wertschöpfung 
für unsere Kunden an

Es ist unser Ziel, die Erwartungen unserer Kunden vollständig   
zu erfüllen und zu übertreffen. Entsprechend setzen wir unsere 
 Fähigkeiten derart ein, dass die Kundenerwartungen übertroffen,  
die Qualität unserer Produkte und Leistungen laufend verbessert 
und jegliche Geschäftsbeziehung mit uns erleichtert werden.

Alle Mitarbeiter der RKG verinnerlichen die Instrumente zur 
 Erreichung dieses Ziels durch Entwicklung und Aufrechterhaltung 
langfristiger und rentabler Kundenbeziehungen. Sicherheit,  
Service, Qualität und Werte, begleitet von kontinuierlicher Innovation,  
sind ein dauerhaftes Angebot an unsere Kunden. Die Geschäfts-
beziehungen zwischen uns und unseren Kunden weisen weder 
 unangemessene Unterschiede in der Behandlung der Kunden  
auf, noch werden Verhandlungspositionen auf ungerechte Weise 
zum Nachteil eines Kunden ausgenutzt.

Wir wählen unsere Lieferanten nach 
 objektiven Kriterien aus

Unsere Lieferkette und unsere Lieferanten sind Garanten für  
die Verbesserung der Gesamtwettbewerbsfähigkeit der RKG.  
Um immer ein Höchstmaß an Qualität und Kundenzufriedenheit  
zu  gewährleisten, wählen wir anhand geeigneter und objektiver 
 Methoden Lieferanten aus – neben Qualität, Innovation, Kosten  
und angebotenen Dienstleistungen werden dabei auch deren 
 Leistungen im sozialen Bereich und im Umweltschutz sowie die 
Werte des Kodex berücksichtigt. Aufbau und Aufrechterhaltung 
 stabiler, transparenter und kooperativer Geschäftsbeziehungen zu 
unseren Lieferanten sind ein absolutes Muss für die RKG.

Wir sorgen für transparente Beziehungen 
zu Behörden

Beziehungen zu Behörden werden nur von den dazu bestimmten 
Abteilungen bzw. den dazu ernannten Personen gepflegt.  
Diese  Beziehungen führen wir transparent und unter Berücksichtigung  
der Werte der RKG und in Übereinstimmung mit dem geltenden 
Recht. Geschenke oder Zuwendungen an Vertreter öffentlicher 
 Einrichtungen sind (dort, wo sie gesetzlich erlaubt sind) von 
 symbolischem Wert und angemessen und dürfen nicht den  Anschein 
erwecken, dass die Gesellschaft durch sie unerlaubte  geschäftliche 
Vorteile erhält oder zu erhalten versucht.

Wir arbeiten eng mit Genehmigungs- und Regierungsinstitutionen 
im Rahmen ihrer gesetzlichen Zuständigkeit zusammen. Für  
den Fall einer rechtmäßigen Prüfung der RKG seitens öffentlicher 
Behörden bieten wir unsere enge Mitarbeit an. Sollte eine öffentliche 
Einrichtung Kunde oder Lieferant der RKG sein, halten wir die 
 geltenden Gesetze strikt ein, die den Einkauf oder Verkauf von Gütern 
und/oder Dienstleistungen dieser öffentlichen Einrichtung regeln.

Lobbyarbeit oder sonstige politischen Aktivitäten wird nur da 
 betrieben, wo dies nach geltendem Recht erlaubt ist. Diese geltenden 
Gesetze halten wir strikt ein. In jedem Fall soll sie unter Beachtung 
des Kodex sowie möglicher geltender Verfahren der Gesellschaft 
erfolgen. Lobbyarbeit für die RKG wird nur von den dazu bestimmten 
Abteilungen bzw. den dazu ernannten Personen gepflegt.

Umfeld und Gesellschaft
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Umfeld und Gesellschaft

Wir beteiligen uns in angemessener Weise 
an öffentlichen Angelegenheiten

Unsere Beziehung zu Gewerkschaften, Betriebsräten, politischen 
Parteien und deren Vertretern oder deren Kandidaten ist von  
einem Höchstmaß an Transparenz und Korrektheit unter strikter 
 Beachtung der geltenden Gesetze geprägt. Zuwendungen wie 
Geld, Waren, Leistungen oder andere Vorteile sind verboten –  
mit Ausnahme derer, die vom Gesetz vorgegeben oder ausdrücklich 
erlaubt sind und in diesem Fall von den zuständigen Stellen der 
RKG bewilligt worden sind. 

Wir sind aktive Mitglieder in dem Umfeld, in dem wir tätig sind. 
Dabei sind wir uns bewusst, dass unsere Entscheidungen beträcht-
liche unmittelbare oder mittelbare Auswirkungen auf dieses Umfeld 
haben können. Wir unternehmen angemessene Schritte, um das 
direkte Umfeld über wichtige Initiativen und Projekte zu informieren. 
Wir werden uns für einen offenen Dialog einsetzen, um sicher-
zustellen, dass rechtmäßige Erwartungen Berücksichtigung finden. 
Zudem wollen wir mit speziellen Programmen aktiv zur sozialen, 
wirtschaftlichen und institutionellen Entwicklung des direkten 
 Umfelds beitragen. Wir handeln sozial verantwortlich und respektieren 
die Kultur und Tradition der Regionen, in denen unser Unternehmen 
tätig ist. Wir verhalten uns angemessen und in gutem Glauben so, 
dass wir das Vertrauen des Umfeldes verdienen.

Wir sind fair, ehrlich und offen in unserer 
Kommunikation

Wir erkennen die zentrale Rolle an, die eine klare und wirksame 
Kommunikation bei der Erhaltung von internen und externen 
 Beziehungen und der Einhaltung der höchsten Standards bei der 
Kommunikation finanzieller und nicht finanzieller Informationen 
spielt. Dabei repräsentieren wir um unsere wirtschaftlichen, sozialen 
und auf den Umweltschutz bezogenen Leistungen klar und 
 transparent. Kommunikation und Außenbeziehungen haben einen 
großen Einfluss auf die Entwicklung unseres Unternehmens. 

 Entsprechend sind diese Aktivitäten klar und einheitlich zu 
 organisieren – unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der 
 einzelnen Geschäftszweige und der wirtschaftlichen und sozialen Rolle 
unseres Unternehmens insgesamt. In jedem Fall den  Anforderungen  
der geltenden Gesetze entsprechend.

Unsere Mitteilungen und Offenlegungen an Wirtschafts- und 
 Finanzmärkte und Aufsichtsbehörden erfolgen sorgfältig, vollständig, 
ehrlich, klar verständlich und rechtzeitig – stets entsprechend den 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Ausschließlich Mitarbeiter, 
die für die Kommunikation an die Wirtschafts- und Finanzmärkte 
und an die Aufsichtsbehörden verantwortlich sind, leiten diese  
Form von Nachrichten in strikter Beachtung des Kodex und der  
 Firmenpolitik der RKG weiter.

Die Verbreitung von Informationen an die Medien spielt eine 
 extrem wichtige Rolle bei der Wahrung des guten Rufs der RKG. 
Daher sind alle Informationen, die unser Unternehmen betreffen, 
wahrheitsgetreu und schlüssig und werden ausschließlich von  
den Mitarbeitern verbreitet, die für die Medienkommunikation 
 verantwortlich sind – unter strikter Beachtung der Firmenpolitik  
der RKG.

Soziale Medien stellen eine immer ergiebigere Form von 
 Kommunikation dar. Unser Kodex und die entsprechenden 
 Richtlinien gelten daher auch für alle Mitteilungen, die über soziale 
Medien verbreitet werden – und die in Verbindung zur RKG oder 
deren Mitarbeitern stehen oder darauf Auswirkungen haben könnten. 
Die Veröffentlichung von vertraulichen, nicht öffentlichen 
 Informationen über soziale Medien oder das Verfassen von 
 abfälligen Bemerkungen über unsere Firma, Kollegen, Wettbewerber, 
Kunden oder Personen, die uns vertreten, sind ein Verstoß gegen 
unseren Kodex und die entsprechenden Richtlinien.



Die Gesellschaft wirkt darauf hin, dass der 

 Unternehmenswert langfristig größer wird.  

Um  dieser Verpflichtung nachzukommen, wenden  

wir hohe Standards zur Finanzplanung und Kontrolle 

sowie entsprechende Buchführungssysteme  

an, die den Rechnungslegungsgrundsätzen  

der RKG und den geltenden Gesetzen gerecht 

werden.

Interne Kontrolle
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Interne Kontrolle

Unser Unternehmen hält Transparenz bei der Offenlegung und 
 Verbuchung der einzelnen Geschäftsvorgänge für äußerst wichtig, 
um Erfolg zu haben. Das verlangt von allen Mitarbeitern sorgfältige, 
fristgerechte und detaillierte Berichte zu finanziellen Transaktionen 
und anderen Geschäftsvorgängen. Die wahrheitsgemäße und 
 sorgfältige Aufzeichnung aller Geldgeschäfte und der anderen 
 Geschäftsvorfälle mit ordnungsgemäßen Belegen ist obligatorisch. 
Eine unregelmäßige Führung der Geschäftsbücher stellt eine 
 Verletzung des Kodex dar und gilt in praktisch allen Rechtssystemen 
als rechtswidrige Handlung. Daher ist es verboten, Verhaltensweisen 
oder Unterlassungen an den Tag zu legen, die zu unrichtigen  
oder unvollständigen Informationen führen können, darunter

» die Verbuchung falscher Geschäftsvorgänge

» die irreführende oder nicht ausreichend belegte Verbuchung
von Geschäftsvorgängen

» die fehlende Verbuchung von Verpflichtungen,
einschließlich Garantien, aus denen sich Verbindlichkeiten
oder Verpflichtungen gegenüber der RKG ergeben können.

Im Rahmen eines Prüfprogramms oder auf Anfrage der 
 Geschäftsleitung wird die Qualität und Effizienz unseres internen 
Kontrollsystems über interne Audits der Gesellschaft geprüft.  
Das Ergebnis wird an die Geschäftsführung und die anderen 
 zuständigen Führungskräfte der Gesellschaft weitergeleitet.  
Die Prüfvorgänge zur Qualität und Effizienz des internen Kontroll-
systems sind zu unterstützen. Das interne Audit, sowie externe 
 Prüfer und der Compliance-Beauftragte erhalten freien Zugang  
zu allen erforderlichen Daten, Unterlagen und Informationen.  
Soweit Führungskräfte und andere Mitarbeiter darum gebeten 
 werden, an der Vorbereitung und/ oder Präsentation der Unterlagen 
für das interne Audit, Aufsichtsbehörden oder die Öffentlichkeit 
 mitzuarbeiten, stellen sie im Rahmen ihrer Zuständigkeit sicher, 
dass diese Unterlagen vollständig, sorgfältig, fristgerecht, zuverlässig, 
klar und verständlich sind.

Wir haben Prozesse für unsere Finanzberichte 
und unsere Buchhaltungsunterlagen festgelegt

Wir wollen ein Höchstmaß an Transparenz in Übereinstimmung  
mit den Best Practice Geschäftsprinzipien einführen. Damit stellen 
wir sicher, dass alle Geschäftsvorgänge

» ordnungsgemäß genehmigt, überprüfbar, revisionsfest
und rechtmäßig sind

» fristgerecht, ordnungsgemäß und exakt aufgezeichnet,
 verbucht und unter Beachtung der anwendbaren
 Rechnungslegungsgrundsätze und Best Practice Prinzipien
dokumentiert sind.

RKG erkennt an, dass Offenlegungskontrollen und -prozesse  
und interne Kontrollen von Finanzberichten von höchster 
 Bedeutung für die Leitung und den Erfolg des Unternehmens sind. 
Aus diesem Grunde hat die Geschäftsführung Management-
prozesse, Verfahrensweisen und Richtlinien – unter anderem die 
 Finanzrichtlinien – verabschiedet. Wir stellen sicher, dass beauftragte 
Mitarbeiter ausreichende Qualifikation und Erfahrung erhalten,  
um ein effizientes und effektives System für Offenlegungs-
kontrollen und interne Kontrollen für Finanzberichte aufzubauen  
und beizubehalten.



Betreffende Mitarbeiter sollten mit den geltenden Grundsätzen  
des Unternehmens zur Aufbewahrung von Unterlagen vertraut sein. 
Die Unterlagen sind stets gemäß diesen Grundsätzen aufzubewahren 
oder auch zu vernichten. Im Falle eines Rechtsstreits oder einer  
das Unternehmen betreffenden staatlichen Untersuchung dürfen 
Sie die betreffenden Unterlagen weder vernichten noch ändern. 
 Unmittelbar nach Kenntniserlangung von einem anhängigen oder 
drohenden Rechtsstreit oder einer Untersuchung müssen Sie die 
Geschäftsführung der RKG hinzuziehen.

Wir gehen angemessen und gesetzeskonform 
mit „Insiderinformationen“ um

Alle Mitarbeiter halten die Gesetze gegen den Missbrauch vertraulicher 
Informationen (Insidergeschäfte) der jeweils gültigen Rechtsordnung 
strengstens ein. Insbesondere dürfen wir niemals von Informationen 
Gebrauch machen (oder diese dazu an nicht befugte Dritten weiter-
geben), die nicht öffentlich sind und die wir aufgrund unserer 
 Position innerhalb der RKG oder durch unsere Geschäftsbeziehungen 
erhalten haben, um auf sonstige Weise einen persönlichen  Nutzen 
zu erzielen oder Dritte zu begünstigen.

Wir schützen unsere vertraulichen Informationen

Know-how, Betriebsgeheimnisse, geistiges Eigentum und sonstige 
vertraulichen Informationen, die von unserem Unternehmen 
 entwickelt wurden, stellen eine grundlegende, extrem wichtige und 
wertvolle Ressource dar, die jeder Mitarbeiter schützen muss. 
 Beispiele für derartige vertraulichen Informationen sind: Kundenlisten, 
Vertragsbedingungen, Preisinformationen und technische Produkt-
informationen. Im Falle unzulässiger Verbreitung dieses Wissens 
kann RKG sowohl einen finanziellen Schaden als auch einen Image-
schaden erleiden.

Schützen Sie diese Vermögenswerte bei Ihrer täglichen Arbeit – 
 gemäß den Grundsätzen und Verfahren des Unternehmens. 
 Befolgen Sie alle Sicherheits- und Kontrollverfahren zur Verhinderung 
ihrer unbefugten Benutzung oder Diebstahl. Halten Sie auch 
 sämtliche Vorschriften oder vertragliche Vereinbarungen über ihre 
Benutzung ein. 

Ergreifen Sie stets alle erforderlichen Maßnahmen zum Schutz 
Ihrer Passwörter und Identifizierungscodes, um jeglichen unbefugten 
 Zugriff auf die Informationssystem- Ressourcen des Unternehmens 
zu verhindern. Lizenzierte oder innerbetrieblich entwickelte Software 
darf nicht zu eigenen Zwecken vervielfältigt werden. Laden und 
 kopieren Sie Software nur unter strenger Einhaltung der geltenden 
IT-Grundsätze und -Verfahren auf Computer der RKG.

Es ist untersagt, Dritten vertrauliche Informationen über RKG 
weiterzugeben, es sei denn, die Informationen sind bereits öffentlich 
oder die Weitergabe wird vom Gesetz verlangt, beziehungsweise 
die Geschäftsführung hat der Offenlegung ausdrücklich zugestimmt. 

Diese Geheimhaltungsverpflichtung gilt auch über die Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses hinaus.

RKG kann auch vertrauliche Informationen von Dritten erhalten. 
In diesen Fällen sind wir in der Regel Vertragspartei einer  
Verschwiegen heitsvereinbarung mit dieser dritten Partei. Daraus 
 ergibt sich die Verpflichtung für uns, die Vertraulichkeit solcher 
 Informationen der dritten Partei zu schützen.
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Auftretende Probleme 
und Bedenken

Dieser Verhaltenskodex kann nicht jede Situation 
 darstellen oder jede Frage beantworten, mit der Sie  
bei Ihrer Arbeit konfrontiert werden könnten. Bitte 
 verwenden Sie diesen Kodex sowie die weitergehenden 
Richtlinien und Verfahren der Gesellschaft daher als 
Leitlinie. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, 
 besprechen Sie diese mit dem Compliance-Beauftragten 
der Gesellschaft und/oder Ihrem Vorgesetzten. Alternativ 
können Sie bei der Compliance-Hotline Empfehlungen/
Rat suchen (oder einen Verstoß direkt melden).

Falls Sie einen Verstoß gegen das Gesetz oder   
gegen Richtlinien oder Verfahren der Gesellschaft vermuten 
oder Kenntnis von anderen unlauteren Aktivitäten bei 
RKG erlangt haben, müssen Sie diesen Vorfall unver-
züglich melden – bei Ihrem Compliance-Beauftragten 
und/oder Ihrer Führungskraft oder auch über die 
 Compliance-Hotline. Es ist schwer, einen Verdacht  
zu melden. Bedenken Sie, dass daraus eine schwer-
wiegende Schädigung unseres guten Rufs, der  
Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter und 
 unserer Kunden und unseres Umfeldes entstehen 
kann, falls dem Verdacht nicht nachgegangen und 
 angemessen reagiert wird. Alle Mitarbeiter, die im guten 
Glauben vermutete Verstöße melden, sind vor jeglicher 
Art von Repressalien geschützt. Meldungen werden 
unverzüglich, sorgfältig und professionell untersucht. 
Sie können sicher sein, dass derartige Meldungen und 
Nachforschungen vertraulich behandelt werden.

Jede Form von Repressalien gegenüber denjenigen, 
die im guten Glauben möglichen Verletzungen des Kodex 
gemeldet haben oder um Klärung bezüglich der 
 Anwendung des Kodex gebeten haben, stellt auch eine 
Verletzung des Kodex dar. Als Verletzung des Kodex 
gilt auch die Beschuldigung eines anderen, den Kodex 
verletzt zu haben – in Kenntnis der Tatsache, dass  
eine solche Verletzung nicht vorliegt. Die Verletzung des 
Kodex kann neben anderen Folgen zur Beendigung 
 jeder arbeitsvertraglichen oder sonstigen vertrauens-
vollen Beziehung zwischen der RKG und dem fraglichen 
Mitarbeiter führen. Mit allen vertraglichen und gesetz-
lichen Konsequenzen, die nach der jeweiligen Rechts-
ordnung auf Arbeitsverhältnisse Anwendung finden.

Der Betriebsrat der RKG wird vor jeder Compliance- 
Untersuchung unverzüglich unter Vorlage aussagekräftiger 
Unterlagen informiert. Mitarbeiter, die von einer  
Compliance-Untersuchung betroffen sind, können jeder-
zeit ein Betriebsratsmitglied ihres Vertrauens zu allen 
 erforderlichen Gesprächen hinzuziehen. Das Beschwerde-
recht nach § 84, 85 BetrVG bleibt hiervon unberührt.



Der Compliance-Beauftragte sowie jeder Bereichsleiter 
der RKG sind dafür verantwortlich sicherzustellen,  
dass alle Mitarbeiter, Beauftragten, Berater, Vertreter 
und Joint-Ventures vollständig über die Verbote der 
einschlägigen Antikorruptions- und Antibestechungs-
gesetze und die Erfordernisse dieses Kodex informiert 
sind. Alle Mitarbeiter sind deshalb verpflichtet, die 
 Einzelheiten der Bestimmungen und Politiken des Kodex 
zu verinnerlichen, die sich auf ihre eigene Position 
 beziehen. Auch entsprechende Fortbildungsmaßnahmen 
sind in Anspruch zu nehmen.

Der Kodex ist wesentlicher Bestandteil des 
 Arbeitsvertrages eines jeden Mitarbeiters der RKG. 
RKG setzt deshalb bei allen Mitarbeitern die strikte 
 Einhaltung der Bestimmungen des Kodex voraus.  
Jede Verletzung seiner Bestimmung wird verfolgt und 
mit entsprechenden Sanktionen geahndet. Jeder 
 Mitarbeiter kann von seinem Beschwerderecht nach  
§§ 84, 85 BetrVG Gebrauch machen.

Alle Mitarbeiter der RKG haben eine Anerkenntnis
erklärung und Empfangsbestätigung für diesen 
 Kodex zu unterzeichnen.

Jegliche Ausnahmen von den Vorschriften des Kodex, 
einschließlich auch nur teilweise oder zeitlich oder der 
Art nach beschränkte Ausnahmen, können – jedoch 
nur in schwerwiegenden und begründeten Ausnahmefällen 
– ausschließlich von der Geschäftsleitung der RKG
 genehmigt werden. Jegliche Ausnahme oder Verzicht
für einen Geschäftsführer oder eine Führungskraft
muss offengelegt werden.

Der Compliance-Beauftragte nimmt periodisch 
 Prüfungen zur Funktion und der Einhaltung des Kodex 
vor, wobei die Ergebnisse der Geschäftsführung der 
RKG vorgelegt werden. Die Ergebnisse der Auditierungen 
können Basis für Änderungen oder Ergänzungen des 
Kodex sein.
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RKG bietet ein umfangreiches Schulungsprogramm 
zur Stärkung des Kodex, der entsprechenden Richtlinien 
und rechtlichen Vorgaben an. Bestimmte Schulungen 
sind obligatorisch. Es gehört zu den Pfl ichten aller 
 Mitarbeiter, diese verbindlichen Schulungsvorgaben 
zu erfüllen. Die Pfl ichten aller Abteilungsleiter sind es, 
diese Vorgaben umzusetzen und sicherzustellen. 
 Zusätzlich zu den verbindlichen Compliance-Maßnahmen 
stehen weitere hilfreiche Schulungsmöglichkeiten über 
den Compliance-Beauftragten zur Verfügung. RKG 
wird den Verhaltenskodex an alle Personen, die dem 
Kodex unterliegen, verteilen. 

Der Kodex kann auf der Website der RKG (www.rkg.de) 
eingesehen und von dort heruntergeladen werden. 
Kopien des Kodex sind auch beim Compliance 
Beauftragten und/oder Ihrem Vorgesetzten erhältlich.
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Schulung

Compliance-Beauftragter
André Altmann
Rechtsanwalt, CCM ®

Mail: andre.altmann@rkg.de
Tel.: +49 (0) 228 609150

Hilfe zum Thema Verhaltenskodex 
und zu den Unternehmensrichtlinien 
sowie die Möglichkeit, Verstöße 
 anonym zu melden, bietet Ihnen 
 unser Hinweisgebersystem: 
Compliance-Helpline, 
www.rkg.de/compliance,
E-Mail: compliance@rkg.de

RKG
Rheinische Kraftwagen 
 Gesellschaft mbH & Co. KG
Bornheimer Straße 200 
53119 Bonn
Tel.: +49 (0) 228 609 - 0
Mail: info@rkg.de 
Web: www.rkg.de

Aufl age 03 | 2019

i






